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VORAUSZAHLUNGEN:  
KRANKENK ASSENBEITRÄGE ALS STEUERSPARMODELL

nnerhalb eines Kalenderjah-
res die Beiträge zur Kranken- 
und Pflegeversicherung für 

das laufende Kalenderjahr monatlich¹ zahlen 
und zusätzlich im November bereits für das 
Folgejahr den Jahresbeitrag vorauszahlen 
– mit diesem einfachen Vorgehen können 
Zahnärzte bis 2.800 EUR als Sonderausgaben 
steuerlich retten. 

GESETZLICHER HINTERGRUND

Beiträge zu bestimmten Versicherungen sind 
nach §§ 10, 11 EStG gemäß Abflussprinzip in 
dem Jahr (und gerade nicht für das Jahr) der 
Zahlung als sonstige Vorsorgeaufwendungen 
steuerlich abzugsfähig. Diese sonstigen Vorsorgeaufwendungen sind 
einerseits die Krankenkassenbeiträge und andererseits die weiteren 
Versicherungen für insbesondere Haftpflicht, Unfall, Berufsunfähigkeit, 
private Lebens- und Rentenversicherungen vor 2005 sowie Risikole-
bensversicherungen.

Bei angestellten Zahnärzten werden bis 1.900 EUR und bei nie-
dergelassenen Zahnärzten bis 2.800 EUR – mindestens jedoch die 
Krankenkassenbeiträge – steuerlich berücksichtigt. Die Zahlungen zur 
Basiskrankenversicherung² unterliegen nach § 10 Abs. 4 S. 4 EStG aus-
drücklich nicht dieser Limitierung. Da die Krankenkassenbeiträge mit 
den weiteren Versicherungen zusammengefasst werden und üblicher-
weise höher sind, verpufft die steuerliche Wirkung der weiteren Versi-
cherungen.

Beispiel: Die niedergelassene Zahnärztin A zahlt 8.000 EUR Kranken-
kassenbeiträge und 3.000 EUR Beiträge zu weiteren Versicherungen im 
Jahr 2023. Von diesen zusammenzufassenden 11.000 EUR wirken sich 
nur die 8.000 EUR Krankenkassenbeiträge aus. Die auf 2.800 EUR limi-
tierten weiteren Versicherungen entfalten keine steuerliche Wirkung.

DAS STEUERLICHE GESTALTUNGSMODELL

Das Beispiel fortführend: Zusätzlich zu den 8.000 EUR Krankenkassen-
beiträgen und 3.000 EUR Beiträgen zu weiteren Versicherungen des 

Jahres 2023 zahlt A im November 2023 ihre 
Krankenkassenbeiträge von 8.500 EUR für 
2024 im Voraus. Gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 3 EStG 
dürfte A im November 2023 sogar nicht nur 
das Jahr 2024, sondern auch die Jahre 2025 
und 2026 im Voraus zahlen.

Im Jahr 2023 setzt A 16.500 EUR Kran-
kenkassenbeiträge als sonstige Vorsorgeauf-
wendungen ab. Die auf 2.800 EUR limitierten 
weiteren Versicherungen entfalten im Jahr 
2023 wiederum keine steuerliche Wirkung. Im 
Jahr 2024 werden diese 2.800 EUR nun jedoch 
steuermindernd berücksichtigt, da im Jahr 
2024 keine Krankenkassenbeiträge bezahlt 
werden. Bei einem Steuersatz von 40 % hat A 
somit 1.120 EUR Steuern gespart.

In diesem Gestaltungsmodell sind Besonderheiten zu berücksichtigen 
wie insbesondere:
• Bei angestellten Zahnärzten werden die monatlichen Arbeitgeberzu-

schüsse zur Krankenversicherung im Beispiel bleibend im Jahr 2024 
mit den weiteren Versicherungen verrechnet; das Modell entfaltet da-
durch einen geringeren bis keinen Steuerspareffekt.

• Die Vorauszahlung sollte erfahrungsgemäß im November erfolgen. 
• Auch Beiträge des Ehegatten oder der Kinder können mit einbezogen 

werden.
• Durch das zeitliche Vorziehen können mit der Steuergestaltung Unter-

schiede in der Steuerprogression steuermindernd genutzt werden.

Es empfiehlt sich deshalb, dass Sie das Steuersparmodell Kranken-
kassenbeiträge mit Ihrem Steuerberater abstimmen.

Dipl.-Kfm. Dr. Andreas Laux 
Steuerberater

117er Ehrenhof 3 
55118 Mainz 

www.steuerlaux.de
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1 monatlich oder alternativ zum Jahresbeginn den gesamten Jahresbeitrag, 
da vom Versicherer dann auf den Ratenzahlungszuschlag verzichtet wird. 
Zur besseren Lesbarkeit wird nachfolgend der Begriff „Kranken– und Pflege-
versicherung“ kurz als „Krankenkassenbeiträge“ bezeichnet.
2 Basiskrankenversicherung = gesamte Beiträge abzgl. sog. Komfortleistungen 
wie z. B. Chefarztbehandlung, Einzelzimmer und Anspruch auf Krankengeld.
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WIR MACHEN TI ZUM SERVICE. 
SIE MANAGEN IHRE PRAXIS. WIR MANAGEN IHRE TI. 
Entscheiden Sie sich jetzt für eine Anbindung an die Telematikinfrastruktur mit CGM MANAGED TI und profitieren Sie doppelt. 
Denn durch die Kombination mit der CGM FIREWALL erfüllen Sie gleichzeitig die Vorgaben der IT-Sicherheitsrichtlinie und 
schützen Ihre Praxis-IT so optimal. CGM MANAGED TI ist nach gematik-Vorgaben interoperabel und somit mit allen TI-kon- 
formen Praxissystemen kompatibel. Dank unseres Managed-Service-Konzepts entsteht für Sie kein administrativer Aufwand, 
denn wir binden Sie über unser hochsicheres CGM-Rechenzentrum an die TI an. Das bedeutet: Sie benötigen keinen Konnektor 
mehr in Ihrer Praxis. Betrieb, Wartung und Überwachung von TI-Anschluss und CGM FIREWALL übernehmen wir für Sie. Unser 
starkes Netzwerk aus über 140 Partnerunternehmen mit zertifizierten CGM TI- und CGM FIREWALL-Spezialisten ist persön-
lich vor Ort für Sie da. Außerdem sind Updates und PTV-Upgrades für neue, gesetzlich verpflichtende TI-Anwendungen bei  
CGM MANAGED TI bereits inklusive. Vertrauen Sie auf den Pionier, der als erster Anbieter einen TI-Konnektor auf den Markt 
gebracht hat und über jahrelange Erfahrung aus insgesamt über 60.000 erfolgreich an die TI angeschlossenen Praxen und 
Institutionen verfügt: Vertrauen Sie auf CGM. Sorgenfreier geht‘s nicht.

Bei allen Fragen rund um unser Angebot, die Förderung und den Support besuchen  
Sie unsere Website oder kontaktieren Sie uns per E-Mail an: vertrieb.ti@cgm.com

cgm.com/managed-ti-rlp

Läuft Ihr 
Konnektor-
Zertifikat 
ab? 

Nutzen Sie die Chance auf eine  
sorgenfreie TI-Neuanbindung über  
unser zentrales CGM-Rechenzentrum!

 CGM MANAGED TI
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